
1. Änderung der Satzung der Ortsgemeinde Goddert zur Erhebung von 
wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von öffentlichen Verkehrsanlagen 

(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge - ABS WKB -) 

vom 21.11.2022 

 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Goddert hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung 
für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 und der §§ 2 Absatz 1, 7, 10 und 10 a des 
Kommunalabgabengesetzes Rheinland-Pfalz (KAG) vom 20.06.1995 - in der jeweils geltenden 
Fassung - folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:  

 

 

 

§ 1 

Änderung der ABS WKB 

 

Die Satzung der Ortsgemeinde Goddert zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den 
Ausbau von öffentlichen Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung wiederkehrender Beiträge 
– ABS WKB -) vom 13.04.2020 wird wie folgt geändert: 

 

In § 3 (Ermittlungsgebiete) wird folgender Absatz 3 neu eingefügt: 

 

(3) Die Begründung für die Ausgestaltung sämtlicher zum Anbau bestimmter 
Verkehrsanlagen der Ortsgemeinde Goddert zu einer einheitlichen öffentlichen 
Einrichtung (sogenannte „Abrechnungseinheit“) ist Bestandteil dieser Satzung und als 
Anlage 1 beigefügt. 

 

§ 5 (Gemeindeanteil) erhält folgende Fassung: 

 

Der Gemeindeanteil beträgt 30 % 

 

§ 6 Absatz 1 (Beitragsmaßstab) erhält folgende Fassung: 

 

(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse. Der Zuschlag je 
Vollgeschoss beträgt 10 v. H.. Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind 
Vollgeschosse im Sinne der LBauO. Bei Gebäuden, die vor Inkrafttreten der LBauO 
errichtet wurden, müssen die Mindesthöhen gemäß der Bauordnung nicht erreicht 
werden. 

  



 

§ 6 Abs. 2 Nr. 2 S. 1 wird ersatzlos gestrichen. 

 

§ 6 Abs. 3 Nr. 3 wird ersatzlos gestrichen.  

 

§ 6 Absatz 3 Nr. 2 bis 9 erhält folgende Fassung: 

 

2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern 
eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl. Ist auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höhe 
der baulichen Anlagen in Form der Trauf- und Firsthöhe, so gilt die durch 2,6 geteilte 
höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind beide Höhen festgesetzt, so gilt die 
höchstzulässige Traufhöhe. Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt 
als Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen 
Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen. Bruchzahlen werden 
kaufmännisch zu vollen Zahlen auf- oder abgerundet. 

 

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht gilt  

a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend 
vorhandenen Vollgeschosse; ist ein Grundstück bereits bebaut und ist die dabei 
tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl höher als die in der näheren 
Umgebung, so ist die tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu 
legen. 

b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind die Zahl, von zwei 
Vollgeschossen. Dies gilt für die Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen 
oder industriellen Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, 
entsprechend. 

4. Ist nach den Nr. 1-3 ein Vollgeschoss nicht feststellbar, so ist die tatsächlich vorhandene 
Traufhöhe geteilt durch 2,6 anzusetzen, wobei Bruchzahlen kaufmännisch auf ganze 
Zahlen auf- oder abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der Außenseite 
der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu 
messen. 

5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgesetzt ist oder 
die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z. B. Sport-, 
Fest- und Campingplätze, Freibäder, Dauerkleingärten und Friedhöfe), wird bei 
vorhandener Bebauung die tatsächliche Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in jedem 
Fall mindestens jedoch ein Vollgeschoss. 

6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, gilt 
die festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die 
tatsächliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein 
Vollgeschoss. 



7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach § 34 Absatz 4 BauGB 
liegen, werden zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend 
angewandt, wie sie bestehen für 

a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestimmungen 
über das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind. 

b) unbeplanten Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das 
zulässige Nutzungsmaß enthält. 

8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse gilt, wenn sie höher ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den 
vorstehenden Regelungen. 

9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Zahl von 
Vollgeschossen zulässig oder vorhanden, gilt die bei der überwiegenden Baumasse 
vorhandene Zahl. 

 

§ 11 Abs. 1 (Veranlagung und Fälligkeit) erhält folgende Fassung: 

 

(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf werden durch 
schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des 
Beitragsbescheids fällig, soweit nicht durch den Bescheid eine abweichende Fälligkeit 
festgesetzt wird. 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

Die 1. Änderung der Satzung der Ortsgemeinde Goddert zur Erhebung von wiederkehrenden 
Beiträgen für den Ausbau von öffentlichen Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung 
wiederkehrende Beiträge – ABS WKB -) vom 21.11.2022 tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in 
Kraft. 

 

 

Goddert, den 21.11.2022 

 

 

_________________________________   (DS) 

Peter Aller 

Ortsbürgermeister 

 

 

 



Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO): 
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund dieses 
Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn 

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die 
Ausfertigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
oder 

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften 
gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. 

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr.2 geltend gemacht, so kann auch nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.  

 

 

 


